
2 ? . „
pukiücation dieselbe dessen zu fürkchrung fcrrern Notturfft zueritt^
dcrn : DiscS ist kun6icrc in dem Kayscrltchen ?rjviieAo , § z . vnd
ist also praäticierr worden/ mit N : A : so seinen Brüdern vnibge-
bracht / jnhalt deß von der Hochlöbl: N : Oe : Regierung den i r.
vcccmbrjz , Hnno 16 5 i . ergangcnenRathfchlags : Dem Herrn
LandtMarschallrn widernmb hinaußzugeben / vnnd käst es Regie¬
rung bey jnvermclten alberait oublicierecn Vrthl allerdings ver¬
bleiben.

Ungleichen werden die Inrcrlocurori Vrthl der Höchlöblichen
Regierung auch nicht vbergcben.

^ LHLUI . U8 X I.

8 airres
Vrchls / wessen man sich zuberhalten

MM Ann am InreriocuconVrthl ergehet/bnd der
atnem 8aIvo Lvnciu6tu versehen / hat es da-

NWzabey sein verbleiben/ widrigenfals er im Landthauß Lrre-
Aicrr wurde.

W aber das Vrthl äestnirive , sonderlichauff orclingr, (das
istdie Außschlicffung ) oder cxrraor^inari Straff verfast/Messen
die sambt dem Vrthl der Hochlöblichen Regierung vbergeben/
der Leus aber biß zu crfolgenter vcrbschaidunggrreüicrlich gehal¬
ten / so dann gedachtesVrthl der N : Oe : Regierung verbschaidung
gemäß / publicicrr , VNd cxc^ urerr werden.

Lriin : knvil : § l I . Item der N : L >er Regierung Verordnung m Lsul»
Nr Nr den t2. vecembris 1651.

^ Lneui . U8 XII,

KeM
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